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Wien, 1. Juni 2017 

Betreff: Parlamentarische Anfrage Nr. 12785/J (Abg. Loacker u.a.) betreffend Um­
setzung der RöK 

Bezug: Ihr E-Mail vom 22. Mai 2017; Ergänzung zu Frage 3; 
keine GZ; Dr. Porsch, Abt. II/N7 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt - ergän­
zend zur Stellungnahme vom 15. Mai 2017 zu Frage 3 - wie folgt Stellung: 

3. Wurde die Software intern von den Sozialversicherungsträgern erarbeitet, 
von der SV IT erarbeitet oder extern zugekauft? (Trennung nach Träger) 

Das Standardprodukt FOKO (Gesamtkostenrechnung ärztlicher Tätigkeit) wurde 
von der Oberösterreichischen GKK in Abstimmung mit den übrigen Krankenver­
sicherungsträgern entwickelt. Die Plattform bzw. die Software wurde von der 
Firma SAS Institute Software GmbH zugekauft. 

Das Standardprodukt ALVA (Ärzteverrechnung) wurde von der Wiener GKK ge­
meinsam mit den übrigen Krankenversicherungsträgern und mit externer Unter­
stützung insbesondere durch die Firma SAP entwickelt. 

Dr. Josef Probst 
Generaldirektor 
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